
Stiftungsurkunde 
 

(1) Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Gostenhof-Dreieinigkeit errichtet im Auftrag 
der Stifter - Gründungsversammlung vom 10. Juni 2001 im Gemeindehaus Müllnerstraße 29, 
Nürnberg – die 
 
Evangelische Stiftung Gostenhof Dreieinigkeit 
 
in Form einer rechtsfähigen kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem Zweck, die 
Belange der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Nürnberg-Dreieinigkeitskirche zu 
fördern und zu unterstützen. 
Insbesondere wird der Stiftungszweck verwirklicht durch Zuwendungen für  

- Unterstützung diakonischer Aufgaben in Gemeinde und Stadtteil 
- Bauunterhalt und künstlerische Ausgestaltung von Kirche und Gemeinderäumen 
- Unterstützung des Kindergartens bei seinen erzieherischen Aufgaben und Projekten 
- Förderung von Kunst, Musik und Kultur in der Gemeinde. 

 
(2) Sitz der Stiftung ist Nürnberg-Gostenhof. 

 
(3) Die Stiftung wird vom Stiftungsvorstand verwaltet. 

 
(4) Das Grundstockvermögen der Stiftung beträgt DM 124.500,--. 

 
Das Grundstockvermögen wurde mit Hilfe folgender Stifterpersönlichkeiten aufgebracht: 
 

Frau Amanda Bösl und Herr Friedrich Bösl 
Frau Elisabeth Eckert als Erbin von Herrn Dieter Eckert 
Frau Agathe Eitel und Herr Egon Eitel 
Frau Elsbeth Heinlein 
Herr Dr. Ludwig Glaser 
Herr Hans-Peter Rüther 
Herr Emil Schirmer 
Frau Magdalene Schmoll 
Frau Margarete Schwaiger 
Frau Emmi Seitz 
Herr Uwe Werk 
Herr Rainer Wölfel 
 

(5) Für die Stiftung gilt die beiliegende Satzung. 
 
 

Nürnberg, den 10. Juni 2001  
 

 
 
(unterschrieben von den anwesenden Stifterinnen und Stiftern sowie vom Pfarramtsvorstand) 

 
 


	Frau Margarete Schwaiger

